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001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §2 Abs4;

GewO 1994 §2 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Tatbestände der Z. 1 bis 7 des § 2 Abs. 4 GewO 1973 (nunmehr Z. 1 bis 10 des § 2 Abs. 4 GewO 1994) enthalten

nicht insgesamt eine De;nition des Begri=es "Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft". Bei der Ermittlung des

normativen Gehaltes des § 2 Abs. 4 GewO 1973 ist daher zu berücksichtigen, dass in den Z. 1 bis 7 lediglich die Typen

jener Tätigkeiten angeführt sind, die unter den Begri= "Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft" fallen. Dieser

Begri= indessen enthält über die Merkmale der ausdrücklich vorgesehenen einzelnen Tätigkeitstypen hinaus noch

weitere Begri=smerkmale, die allerdings nicht in Form einer ausdrücklichen Legalde;nition in die GewO 1973 Eingang

gefunden haben. Aus dem Ausdruck "Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft" ergibt sich dem Wortlaut nach,

dass die betre=enden Tätigkeiten in einer durch den Wortbestandteil "Neben" gekennzeichneten Beziehung zur Land-

und Forstwirtschaft stehen müssen. Dem Begri= "Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft" wohnen, unabhängig

von der Typisierung der einzelnen nebengewerblichen Tätigkeiten im Sinne der Z. 1 bis 7 des § 2 Abs. 4 GewO 1973, die

Begri=smerkmale einer mit der Land- und Forstwirtschaft organisatorisch eng verbundenen Erscheinungsform und

der Unterordnung der gewerblichen Tätigkeit gegenüber der Land- und Forstwirtschaft inne (Hinweis E 8. Oktober

1982, 81/04/0244, VwSlg 10844 A/1982; E 26. Februar 1991, 90/04/0147).
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